
Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 22 Neuteich, den 25. Mai 1927

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr !. Geffenlliche Belobigung.
Der Fischer Gottfried Wichmann aus Grenzdorf 

hat am 2. März d. Is. den Schüler Herbert Stein aus Grenz- 
dorf S, der beim Ueberschreiten der Eisdecke der Elbinger 
Weichsel ungefähr in deren Mitte eingebrochen war, in der 
Nähe von Grenzdorf mit Mut und schneller Entschlossen
heit unter eigener Lebensgefahr vom Tode des Ertrinkens 
gerettet.

Wichmann hat bei seiner Rettungstat eine ganz außer
ordentliche OpferbereitschaU bewiesen. Ihm ist für diese 
Tat durch den Senat eine öffentliche Belobigung durch Be
kanntgabe im Staatsanzeiger zuteil geworden.

Ich nehme diese hervorragende Tat zum Anlaß, auch 
an dieser Stelle darauf hinzuweisen.

Tiegenhof, den 24. Mai 1927.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Beratungsstellen des Nreis Wohlfahrtsamtes.

im Kreishause an jedem Freitag 
um Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 12 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.

Nsuteish im waisenhause Dienstag, den 7. Juni
nachm. um 1 Uhr für Säuglinge, Schwallgere und Kinder, 

um,2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke.
Außerdem ist im Monat Juni für eine Reihe von Ortschaften bequeme 
Gelegenheit zur Konsultation des Fürsorgearztes gelegentlich der 
Jmpf-Ntrehschautermine gegeben, welche stets 1 Woche nach 
-enr Iinß-ftermin am selben Ort zur selben Zeit wie die Imp
fung stattsiuden. (vergl. den abgeänderten Impfplan in diesem Kreis
blatt unter Nr. 22.)

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hansschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwallgere noch 
wenigstens 3 Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 22. Mai 1927.
Kreiswohlfahrtsamt.

Nr. 2 ttreistagwahl.
Zur Ermittelung des Abstimmungsergebnisses der am 22. Mai 

d. Is. stattgehabten Kreistagwahlen im Wahlbezirk Kreis Gr. Wer
der habe ich eine Sitzung des Wahlausschusses auf 
Wontag, -err 50 b Is, VsrmitttrKS !0 2 Lthv,
im Kreishanse in Tiegenhof (Zimmer Nr. 3) anberaumt.

Tiegenhof, den 2^. Mai 1927.
Der Landrat als Wahltommissar für den Kreis 

Großes Werder.
poll.

Nr. 23. v. Nachtrag
zu* Gv-ttUttK bstv. -es Grhsktrieg einer Liroisstener 
r>oit -er GrLnnsnnA -er Erlnnbnis znin stLn-i-en 
Betriebe der Gnstivirtsehnst, Schnirkrrirtschnft ober 

-es Weinhnn-rls init Spiritussen inr Breis^
<Sr Werber voin 0 LNni 1920

Auf Grund der HZ 6, is und 17 des Kreis- und Provinzial--Ab- 
gabeu-Gesetzes volll 25. 1906 (Gesetzsammlung Seite 159) in der
Fassung des Gesetzes vom 13. 10. 1922 (Gesetzblatt Seite §71/^73) 
und des Kreistagbeschlusses vom heutigeil Tage wird zu der obigen 
Steuerordnung folgender

V. Nachtrag
erlassen.

Artikel
8 2 der Steuerordnung erhält folgende neue Fassung:

Die Steuer beträgt im Falle der Erteilung der Erlaubnis zur 
Errichtung einer neuen Wirtschaft oder eines neuen Kleinhandels, 
wenn der Gewerbetreibende

3. in die 7. (steuerfreie) Gewerbesteuergruppe gehört 375,— G 
b. in die 6. Gewerbesteuergruppe gehört 500,— „

c. in die 5. 625,— G
ü. in die 4. 1000,—
o. in die 5. 1500,—
f- in die 2. 2000,—

in die 1. „ 2500,—
Artikel 2.

8 7 letzter Absatz der Steuerordnung erhält folgende neue Fafsuna: 
Die Steuer ist innerhalb 4 Wochen an die Kreiskommunalkasse 

zu entrichten; nach vergeblicher Aufforderung zur Zahlung erfolgt die 
Einziehung der Steuer im Verwaltungszwangsverfahren.

Artikel 5.
Dieser Nachtrag tritt mit dein Tage der Veröffentlichung im 

Kreisblatt in Kraft. Nach dem gleichen "Zeitpunkt tritt der Artikel l 
des unterm 29. Oktober 1925 beschlossenen I V. Nachtrages zur Schank- 
erlaubnisstenerordnung außer Kraft.

Tiegenhof, den 11. April 1927.
Der Kreisausschup des Kreises Gr. Werder.

Der Vorsitzende (L. S.) Die Mitglieder
^einrieh Stobbe, Bekehr

Der V. Nachtrag zur Schanksteuerordnung wird genehmigt. 
Danzig, den 14. Mai 1927.

Verwaltungsgericht I. Kammer.
(L. S3 Weber.

V. 6. I 973/27
veröffentlicht.
Tiegenhof, den 21. Mai 1927.

Der VorsitzendedesKreisausschusses.
Nr 2 b. Saisonarbeiter.

Aus Anlaß des Zuzuges der Saisonarbeiter mache ich darauf auf
merksam, daß die Saisonarbeiter
1« unter Vorlage des Personalausweises innerhalb 1 Woche, vom 

Tage der Ankunft gerechnet, bei der Gemeindebehörde des Aufent
haltsortes polizeilich gemeldet werden müssen. Beim Fortzug hat 
Abmeldung bei der Gemeindebehörde des bisherigen Aufenthalts
ortes und Anmeldung bei der Gemeindebehörde des neuen Aufent
haltsortes zu erfolgen (Polizeiverordnung betr. das Meldewesen 
vom 20. 1926, abgedruckt im Kreisblatt Nr. 20 von 1926).

2. innerhalb z Tagen' nach Ankunft ärztlich auf ihren Gesundheitszu
stand, insbesondere auf Anzeichen von ansteckenden und übertrag
baren Krankheiten zu untersuchen sind. Ueber die Untersuchung ist 
vom Arbeitgeber eine Liste zu führen, die jederzeit zur behörd
lichen Einsichtnahme bereitzuhalten ist. In der Liste ist das Ergeb' 
nis der Untersuchung vom Arzt durch Namensunterschrist zu be
stätigen.

verlauste Leute sind sofort in der nächsten Desinfektionsanlage 
oder an Ort und Stelle unter Aufsicht des amtlichen Desinfektors 
zu entlausen. Kranke und Krankheitsverdächtige sind abzusondern 
und bei verdacht ansteckender Krankheit dem nächsten Krankenhaus 
znzuführen. Jede fieberhafte Erkrankung eines Saisonarbeiters ist 
dem Herrn Regierungs- und Medizinalrat hierselbst innerhalb 2^ 
Stunden anzuzeigen.

(Anordnung betr. Schutzmaßnahmen gegen Fleckfieber vom n. 
z. 1924, abgedruckt im Kreisblatt Nr. 17 von 1925).

z/nur eingestellt werden dürfen, wenn die Genehmigung zur Ein
stellung, die vom Kreisarbeitsnacbweis ausgefertigt wird, vorliegt 
(Polizeiverordnung betr. Beschäftigung von Saisonarbeitern vom 
21. 12. 1926, abgedruckt im Kreisblatt Nr. 3 von 1927).

Tiegenhof, den 24. Mai 1927.
Der Landrat

Nr. 3. ------------------
Unterfuchungstermine f. Wandergewerbepferde.

Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 
werden für den Monat Juni 1927 die nachstehenden Termine festgesetzt: 
1. Tiegenhof, Dienstag, den 7.Iuni 1927, vormittags 9 Uhr, vor 

der Wohnung des Regierungs- und Veterinärrats, 
2. Kiinons-srs, Montag, den 15. Juni 1927, mittags ; Uhr, vor 

dem Bahnhof.
5. risnteieh, Freitag, den 24. Juni 1927, mittags 12^ Uhr, 

vor dem Hotel Deutsches Haus.
Die Polizeiverwaltungen Tiegenhof und Neuteich, sowie die Orts

behörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe.
Tiegenhof, den 20. Mai 1927.

Der Landrat.



Nr. Za.
Ruder- und Segelboote.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich, die Eigentümer 
voll Ruder- oder Seegelbooten, die gewerbsmäßig zu Luftfahrten oder 
zur Personenbeförderung auf See oder dem Frischen Haff benutzt 
werden, aufzufordern, ihre Boote bis zum 8. Juni bei der Ortspoli- 
zeibehörde zwecks Vornahme der durch den Senat zu erfolgenden 
Prüfung anzumelden.

von den erfolgten Anmeldungen ist mir bis spätestens 11. 6. 
Bericht zu erstatten.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 24. Mai 1927.

Der Landrat
Nr. >-------------

Beurlaubung von Landjägern.
Nachstehend bringe ich die Vertretung der im Monat Juni d. Js. 

beurlaubten Landjäger zur Kenntnis und ersuche die beteiligten Orts- 
behörden um ortsübliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 20. Mai 1927.
Der Landrat.

Beurlaubt von bis Vertreter

Gberlandjäger
Meffert-Neuteich

Gberlandjäger 
Müller-Kunzendorf

Landjäger Westerweck-
Jungfer

Landjäger walberg-
Tiegcnort

Landjäger Eltermann-
Marienau

Oberwachtmeister
Wolff-Wernersdorf

Landjäger Behnert-
Simonsdorf

Landjäger Tatkowski-
Neukirch

6.

4- 6.

5. 6.

27. 6.

1. 6.

14. 6.

1- 6.

1- s.

7.

15. 6.

sZ. 6.

8.

18. 6.

28. 6.

5. 6.

6. 6-

Schupokommando Neuteich.

Schupo-Kommando Ließau für
die Gemeinden Kunzendorf, 
Altweichsel, Biestcrfelde und 
Adl. Renkau, 
Oberwachtmeister Wolff-Wer-
nersdorf für Gr. Montan
Schupo - Kommando Kalthof
für Altmünsterberg.

Schnpo-Kommando Tiegenhof.

Schupo-Kommando Tiegenhof.

Schupo--Kommando Tiegenhof
für die Gemeinden Marienan, 
Rückenau, Tiege, Tiegerfelde 
und Kl. Mausdorf,

Schupo-Kommando Neuteich
für Tannsee,

Landjäger Kitowski - Lupus-
horst für die Gemeinden Nie. 
dau, Lmdenau, Kl. Lesewitz 
und Halbstadt.

Schupo - Kommando Kalthof
für die Gemeinden Schönau, 
Mielenz, Wernersdorf, pieckel 
und Kloffowo,

Schupo - Kommando Ließau
für Kl. Montan.

Schupo - Kommando Kalthof
für Heubuden
Schupo-Kommando Ließau für
Gr. Lrchtenan.

Schupo - Kommando Neuteich
für Trappenfelde, 

Oberlandjäg. Müller-Kunzen*
dorf für Gnojau, Simonsdorf 
und Altenau.
Zugwachtmeister Seffzig-Schö-
neberg für die Gemeinden 
Neukirch und Schönhorst, 
Schupo-KommandoLießau für
palschau,

Schüpo ' Kommando Neuteich
für die Gemeinden pordenau, 
prangenau und Neuteicher- 
hinterfeld.
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Nr. 5.
Aufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land
jäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen Tagen 
anzuzeigen, ob dort der Arbeiter Martin Brill aus Simonsdorf bezw. 
Eichwalde wohnhaft bezw. wohin derselbe verzogen ist.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 49. Mai 1927.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 6. ------------------

Aufenthattsermittelung.
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher sowie die Herren Land

jäger des Kreises werden ersucbt, festzustellen, und binnen 14 Tagen 
anzuzeigen, ob dort der Arbeiter Kurt Baumann früher Neumünster- 
bergerfeld wohnhaft evtl. wohin verzogen ist.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 17. Mai 192?.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder
Nr. 7. ------------------

Aufenthaltsermittelung.
Die Grtspolizei- und Ortsbehörden, die Herren Landjäger und 

das Schupo-Kommando des Kreises ersuche ich Ermittelungen nach 
dem Aufenthalt des am 2;. Juli 190s in Bromberg-Schöndorff ge
borenen Heinrich Manke allzustellen und mir im Erfolgsfalle zu I. 
Nr. 2942 L zu berichten.

Tiegenhof, den 24. Mai 1927.
Der Landrat.

Nr. 8. ------------------
Aufenthattsermittelung

Die Grtspolizei- und Ortsbehörden, die Herren Landjäger sowie 
das Schupo-Kommando des Kreises ersuche ich Ermittelungen nach 
dem Aufenthalt des am 29. 1. 1907 in Posen geborenen Marian 
Kaczmarek anzustellen und mir im Erfolgsfalle zu I. Nr. 2941 L 
Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 24. Mai 1927.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
vienstort-verlegung des Medizinalbezirks M.

Der Senat hat angeordnet, daß ich — zunächst probeweise — 
meinen Amtswohnsitz nach Danzig verlege.

Ich werde deshalb in Zukunft d. h. vom 1. Irrn« d. Js. ab, 
nicht mehr 2 Mert, sondern nur 2 wöchentlich und zwar: 
«HO Federn Dienstag rrirb Freit«»- r»or«» Ve« y—11 Uhr 
Sprechstunden abhalten in meinem bisherigen Amtszimmer Tiegen
hof, Badowskistr. 2 I lFernsprechanschluß hier: Tiegenhof Nr. 95.) 
An den anderen Tagen bin ich während der Dienststunden telefonisch 
erreichbar bei der Gesundheitsverwaltung Danzig, Sandgrube 4ja 
unter Nr. 22Z56.

Tiegenhof, -en 22. Mai 1927.
Der Vorstand des Medizinalbezirks UI.

Dr. Mangold.
Regierungs- und Medizinalrat.

Bekanntmachung.
Die Vorstände der Gemeinde- und Gutsbezirke werden ersucht, 

die summarischen Mutterrollen zur Berichtigung einzureichen.
Tiegenhof, den 16. Mai 1927.

Katasteramt

Amtliches Schulblatt.
Der Senat, Abt. für Wissenschaft, Kunst- und Volksbildung wird 

vom 1. Juli d. Js. ab ein amtliches Schulblatt herausgeben. Das 
Blatt wird mindestens 1 mal im Monat erscheinen. Der Bezugspreis 
beträgt vierteljährlich 1 G. Sämtliche Schulen haben das „Amtliche 
Schulblatt für die Volksschulen der Freien Stadt Danzig" in den Ta
gen vom 10. bis 15. Juni d. Js. bei der zuständigen Postanstalt für 
Juli/September unter Einzahlung der Bezugsgebühr zu bestellen.

Tiegenhof, den 22. Mai 1927.
Der Kreisschulrat

Weidemann.

Verwendung des Lesebuchs „Mein Vaterland-.
Diejenigen Herren Schulleiter und Lehrer, welche Ostern d. Js. 

das Lesebuch „Mein Vaterland" neu eingesührt haben, wollen mir 
dies bis 1. Juni berichten.

Tiegenhof, den 23. Mai 1927.
Der Kreisschulrat.

Weidemann.
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Die Pächter der Außendeichländereien a. d. W. wer
den erneut darauf hingewiesen, daß vor dem Viehauftrieb 
die Pachtflächen gegen die Auellstreifen des Deiches, die 
Uferschutzstreifen und die Traversen mit Zäunen zu ver
sehen sind, Wird das Außendeichland als Fahrweg benutzt, 
so sind die Zäune von den Dammsteinen des Deichfußes in 
Fahrwegbreite abzurücken. Von Zuwiderhandelnden wird 
die nach den Pachtverträgen zulässige Aonventionalstrafe 
erhoben und ihnen der Pachtvertrag gekündigt werden.

Der Senat Landw. und Domänenverwaltung

Auf Grund des Gesetzes, betreffend die Vornahme 
regelmäßiger Erhebungen im Bereiche der Landwirtschaft 
der Freien Stadt Danzig vom (3. März (925 (Ges. Bl. 
Nr. (l, 5eite 75) und der Senatsverordnung vom 22. 
Mai 4Y25 (St. A. Nr. HO Seite (57), findet in der Zeit 
vom I. bis 20. Juni (927 eine kleine Anbau- und 
Ernteflächenerhebung statt.

Die dazu erforderlichen Vordrucke werden den Ge
meinde- und Gutsvorständen vom Statistischen Landesamte 
bis zum (. Juni zugesandt werden. Drtsvorstände, welche 
bis dahin nicht in den Besitz der Vordrucke gelangt sind, 
haben diese bei der unterzeichneten Behörde sofort anzu- 
fordern.

Im übrigen verweisen wir auf den Wortlaut der 
jeder Sammelliste vorgedruckten Senatsverordnung vom 22. 
Mai (925 und ersuchen um pünktliche Innehaltung des 
darin für die Rückreichung der ausgefüllten Sammellisten 

" bestimmten Zeitpunktes-

Danzig, den 20. Mai (927.

Statistisches Landesamt der Freien Stadt Danzig

Die diesjährige ordentliche 

Kttickhttckgmig 
des Areises „Großes Werder" 

findet am

Montag, den 27. Juni, norm. 1G llhr,
im Schützenhause zu Platenhof statt.

Tagesordnung:
(. Vortrag: Staatsbürgerkunde.

(Herr Dozent Dr. Morgenstern)
2. Vortrag aus der Psychologie.

(Thema wird noch bekanntgegeben.)
(Roll. Bochdam-Neuteicherhinterfeld)

Pause. Gemeinsame Mittagstafel. Gedeck 2.— G.
3. Jahresbericht.
H. Aassenbericht.
5. evtl. Anträge.
6. Verschiedenes.

Nach Erledigung der Tagesordnung gemütliches Bei
sammensein mit Damen.

Anträge für den Areislehrertag müssen 2 Wochen vor 
dem Versammlungstage dem Vorsitzenden der Areislehrer
kammer eingereicht werden und von mindestens §5 stimm
berechtigten Lehrern (Lehrerinnen) unterzeichnet sein. (8 (0 
der Satzungen.)

Nrlaub für die Teilnehmer ist beantragt.

Die Kreislehrerkammer.
I- A.

Kaminski, Vorsitzender

Der

In Nonal8rsl6n V. 20 0 erkäklleii.

28848

» Tinte » 
Pelikan 4001 

schwarz, blaufließend, stahl
blau, rot u. grün,

Kopier- u.
Hektographentinte 

Klebestoffe
Tusche

in allen Farben, 

Tuschkästen
Farbstifte 

Stempelfarbe 
Stempelkissen 
Kohlepapier

Durchschreibepapier 
alle Waren nur von 

Günther Wagner, 
also nur erstklassige 
Fabrikate, empfiehlt

A. ?sed, Neuteich.
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